
Bewerbung für den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit 
 
Häufig gestellte Fragen - Frequently Asked Questions 
 
Vorpraktikum – Welchen Umfang muss mein Vorpraktikum haben und welche 
sonstige Bedingungen erfüllen? 
 
Das Vorpraktikum für Abiturienten/innen umfasst 12 Wochen in voller Arbeitszeit und 
sollte in einer sozialen Einrichtung absolviert werden. Das heißt, da wo sozialarbei-
terische oder pädagogische Tätigkeiten zum Tragen kommen z.B. in 
 

• Offene Jugendhilfe und Soziale Arbeit in der Schule  
• Bildungs- und Projektarbeit  
• Sozialisation und Resozialisation (Migrationsarbeit) 
• Gesundheit und Rehabilitation 
• Soziale Arbeit mit Menschen mit Behinderung  
• Sozialadministrative Hilfen 
• Stationäre und teilstationäre Erziehungshilfen 
• Soziale Arbeit mit Menschen im höheren Lebensalter 

 
Schulabgänger/innen, die das Gymnasium nach der 12. Klasse verlassen und die 
Schule beenden, benötigen ein 1 jähriges angeleitetes Praktikum in einer sozialen 
Einrichtung. 
 
Das Vorpraktikum ist in der Regel bis zum Studienbeginn vollständig abzuleisten. 
Bewerben können Sie sich also unabhängig davon, ob Sie das Vorpraktikum bereits 
abgeschlossen haben. 
 
Das Vorpraktikum von 12 Wochen darf maximal in zwei unterschiedlichen Einrich-
tungen (pro Einrichtung aber mind. sechs Wochen) erbracht werden. 
 
Ein Vorpraktikum im Ausland kann nur anerkannt werden, wenn es in einer offiziellen 
Einrichtung absolviert wird, in der sozialarbeiterische oder pädagogische Tätigkeiten 
geleistet werden. Eine fachliche Anleitung s.o. muss vorhanden sein. 
 
Vorpraktikum - Was wird als einschlägige praxisbezogene Vorbildung aner-
kannt? 
 
Als Vorpraktikum wird voll anerkannt 

- Freiwilliges Soziales Jahr  
- Ökologisches Jahr 
- Zivildienst- & Wehrdienst je nach Tätigkeit s.u. (Antrag erforderlich) 
- Fachbezogene Berufsausbildung  
- Ausbildung zum/zur Sozialassistenten/in 
- Erzieher/innenausbildung 
- Altenpfleger/innenausbildung 
- Gesundheits- & Krankenpfleger/innenausbildung 
- Fachfremde Berufsausbildung, sofern damit die Fachhochschulreife verbun-

den ist 



- Bewerberinnen/Bewerber, die die Fachhochschulreife auf einer Fachober-
schule, Fachschule, und Berufsfachschule erworben haben, benötigen unab-
hängig von der Fachrichtung kein weiteres Praktikum. (Antrag erforderlich) 

 
Als Vorpraktikum kann teilweise anerkannt werden 

- Zivildienst- & Wehrdienst je nach Tätigkeit (Fahrdienste und Hausmeistertätig-
keiten können nicht anerkannt werden) (Antrag erforderlich) 

- Fachfremde Berufsausbildung wird zu 50% anerkannt (Antrag erforderlich) 
 

 
Hochschulzugangsberechtigung - Welchen Schulabschluss muss ich haben, 
um zum Studium zugelassen zu werden? 
 
Liste der Schulen siehe im Anhang 
 
Hochschulzugangsberechtigung – Gibt es einen Numerus Clausus? 
 
Nein. An unserer Fachhochschule gibt es keinen NC, aber eine Kapazitätsbegren-
zung. Alles weitere siehe unter Sonstiges - Wie groß sind meine Chancen auf einen 
Studienplatz? 
 
Hochschulzugangsberechtigung - Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, 
um ein Studium ohne Abitur und Fachhochschulreife aufnehmen zu können? 

 
- Eine fachbezogene abgeschlossene Berufsausbildung und 2 Jahre 

Berufserfahrung (z.B. Krankenpfleger/in). 
- Ein Notendurchschnitt von mindestens 2,5 
- Im Vorfeld muss ein Beratungsgespräch geführt werden. 

 
 
Konfession - Muss ich einer Konfession angehören oder katholisch sein, um 
an der KFH zu studieren? 
 
Die Hochschule ist zwar katholisch, ist aber nicht konfessionsgebunden, sondern frei 
zugänglich für Menschen aller Konfessionen, Religionen oder auch nicht religiös 
orientierten Menschen. 
 
Bewerbung - Ab wann oder bis wann kann ich mich bewerben? 
 
Die Bewerbungsfrist geht jeweils vom 1. Februar bis zum letzten Werktag im Mai des 
jeweiligen Jahres. 
 
Bewerbung - Wie kann ich mich bewerben und was benötige ich dazu? 
 
Eine Bewerbung kann nur noch online über unsere Homepage und das Hochschul-
managementsystem erfolgen. 
 
Über folgenden Link gelangen Sie zum Webportal: 

http://bewerbung.kfh-mainz.de 
Bitte geben Sie diese Adresse in die Adresszeile Ihres Internet-Browsers ein. 
Diese Adresse ist nur während der Bewerbungsfrist zugänglich. 



 
Um die elektronische Bewerbung einreichen zu können, benötigen Sie neben den 
formalen Voraussetzungen einen internetfähigen PC und eine Email-Adresse. 
 
Im ersten Schritt müssen Sie sich über die o.g. Adresse einen Zugang einrichten. 
Dazu müssen Sie Ihre Email-Adresse eingeben. Bitte achten Sie dabei unbedingt auf 
die richtige Schreibeweise, da Ihnen an die angegebene Adresse die Zugangsdaten 
übermittelt werden. 
 
Die Bewerbung wird erst registriert, wenn Sie von Ihnen auch abgeschickt worden 
ist!!! 
 
Bewerbung - Was passiert, nachdem ich meine Bewerbung abgeschickt habe? 
 
Sie erhalten per Mail eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Bewerbung bei uns. 
Darin wird Ihnen eine Nummer mitgeteilt unter der Ihre Bewerbung gespeichert ist.  
 
Mit dieser Mail erhalten Sie auch die Aufforderung zur Entrichtung der Bearbeitungs-
gebühr und die entsprechenden Bankdaten. 
Bitte beachten Sie unbedingt die in der Email angegebene Frist. 
 
Bewerbung - Wann muss ich Zeugnisse und andere Unterlagen an die KFH 
schicken? 
 
Zeugnisse und andere Unterlagen schicken Sie bitte erst an die KFH nachdem Sie 
dazu schriftlich aufgefordert worden sind! Dies geschieht in der Regel ab Mitte Juni. 
 
Wenn sie einen Härteantrag stellen oder eine ausländische Hochschulzugangsbe-
rechtigung haben, muss das ausgedruckte Bewerbungsformular mit allen maßgeb-
lichen Unterlagen unmittelbar nach Aktivierung der elektronischen Bewerbung einge-
reicht werden. 
 
Bewerbung - Wie stelle ich einen Härtefallantrag? 
 
Alle nötigen Informationen finden Sie im Bewerbungszeitraum am Ende Ihrer Online-
Bewerbung unter dem Stichwort „Härtefall“. Hier können Sie einen gesonderten 
Härtefallantrag stellen und anschließend Ihre Unterlagen schriftlich zusenden. 
 
Sonstiges - Wie groß sind meine Chancen auf einen Studienplatz? 
 
Die Studienplätze werden nach einem Punktesystem vergeben, in das der Noten-
durchschnitt des Zugangszeugnisses zu 70% eingeht. Für den Wehr– oder Zivil-
dienst, für Freiwilligendienste, für Berufsausbildungen/Berufstätigkeit, für 
Erziehungs-/Pflegetätigkeit und für ehrenamtliche Tätigkeiten gibt es ggf. zusätzliche 
Punkte. 
 
Momentan bewerben sich an der KFH pro Jahr ca. 1100 Bewerber/Bewerberinnen. 
Dem stehen 110 Studienplätze gegenüber. 
 
 
 



 
Sonstiges - An wen kann ich mich bei Fragen zum Studium und zum Bewer-
bungsverfahren wenden? 
studierendensekretariat@kfh-mainz.de 
 
Sonstiges - An wen kann ich mich bei technischen Problemen wenden? 
 
Bitte benutzen Sie für ein vergessenes Kennwort die zugehörige Funktion im Kathi-
Net. Technische Probleme und Fragen können Sie jederzeit an die EDV-Abteilung 
der KFH senden. Sie ist zu erreichen unter: 
 
edv@kfh-mainz.de 
Telefon:  06131/28944-52 oder -62 
 
 



Anhang: Liste der Schulen deren Abschlüsse einen Zugang zum Studium 
ermöglichen 
 

 …….. 
 
 


